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Neuerungen in der osterreichischen
Pensionsversicherung

Erwin Schwarz

Um die angespannte Lage des 6sterreichischen Bundeshaushaltes
und der Zahlungsbilanz zu erleichtern, hat das Osterreichische
Parlament eine Reihe einschneidender Massnahmen beschlossen,
die am 1. Janner 19''8 in Kraft treten. Dazu gehiéren auch Massnah-
men auf dem Sektor der Sozialversicherung. Sie wurden in der
Pensionsversicherung (so lautet in Osterreich die Bezeichnung der
Rentenversicherung) notwendig, weil der Bundesbeitrag zur Pen-
sionsversicherung in den letzten Jahren explosionsartig gestiegen
ist, und zwar im Bereich der Pensionsversicherung der Gewerbe-
treibenden und der Bauern noch wesentlich stirker als in der
Pensionsversicherung der Arbeitnehmer nach dem Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetz (ASVG). Gleicnzeitig werden der Kran-
kenversicherung neue Mittel zugefiihrt, um eine Lésung der finan-
ziellen Probleme der Krankenanstalten zu ermdglichen, an der sich
vor allem der Bund, die Bundeslander, weitere Trager der Kranken-
anstalten und die Tréger der Krankenversicherung zu beteiligen
haben werden, aber auch, um die finanzielle Situation der Kranken-
versicherungstréger selbst zu ordnen.

Im einzelnen werden am 1. Janner 1978 die folgenden Massnahmen
in der Pensionsversicherung wirksam:

1. Einflihrung eines Zusatzbeitrages in der Pensionsversicherung
nach dem ASVG;

2. voriibergehende Herabsetzung der Ausfallhaftung des Bundes fur
die Pensionsversicherungen nach dem ASVG, dem Gewerblichen
Selbsténdigen-Pensionsversicherungsgesetz (GSPVG) und dem
Bauern-Pensionsversicherungsgesetz (B-PVG) um einen Prozent-
punkt;

3. Einrichtung eines Ausgleichsfonds der Pensionsversicherungs-
trager zur bedarfsmassigen Verteilung der durch den Zusatzbeitrag
einfliessenden Mittel beim Hauptverband der 6sterreichischen
Sozialversicherungstréager;

4. Uberweisung eines Beitrages aus der Arbeitslosenversicherung
an diesen Ausgleichsfonds zur Abgeltung der Aufwendungen der
Pensionsversicherungstrager aus der Anrechnung der Ersatz-
zeiten des Arbeitslosengeld- und Notstandshilfsbezuges;

5. Erhéhung der Beitrage zu den Selbstédndigen-Pensionsversiche-
rungen.
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Folgende Massnahmen treten am 1. Janner 1978 in der Kranken-
versicherung in Kraft:

1. Erhéhung der Hochstbeitragsgrundlage in der Krankenversiche-
rung von bisher zwei Dritteln auf drei Viertel der Hochstbeitrags-
grundlage der Pensionsversicherung;

2. Erh6éhung der Rezeptgebiihr;

3. Erhéhung der Beitragsleistung des Bundes zum Ausgleichsfonds
der Krankenversicherungstréger;

4. Ubernahme der Aufwendungen fiir den Entbindﬁngsbeitrag durch
den Familienlastenausgleichsfonds.

Im Zug der Massnahmen zur Bekdmpfung der Armut in Osterreich
wurden in den letzten Jahren wiederholt die Richtsétze fiir die Aus-
gleichszulagen und damit die kleinsten Pensionen {iber die normale
Anpassung auf Grund der Pensionsdynamik hinaus erhoht, zuletzt
am 1. Janner 1977. Dieser Weg wird ungeachtet der schwierigen
finanziellen Lage der Pensionsversicherungstrager und des Bundes
fortgesetzt werden. Auch 1978 kommt es zu einer aussertourlichen
Erhéhung der Richtséatze fir die Ausgleichszulagen und damit der
kleinsten Pensionen.

Auf dem Sektor der Pensionsversicherung erspart sich durch die
genannten Massnahmen der Bund 1978 mehr als 7 Milliarden
Schilling. Die Mehreinnahmen der Krankenversicherung werden
sich 1978 auf Grund der aufgeziahlten Massnahmen auf rund 1,7 Mil-
liarden Schilling belaufen.

Am 1. danner 1978 werden die Leistungen der Pensions- und Unfall-
versicherung auf Grund der Dynamik wie alljahrlich hinaufgesetzt.
Die Pensionen nach dem ASVG, dem GSPVG und dem B-PVG wer-
den um 6,9 Prozent erhéht. Von dieser Erh6éhung sind alle Pensionen
erfasst, fir die der spateste Pensionsstichtag der 1. Dezember 1977
ist. Dadurch tritt im Anpassungsvorgang keine Verzdgerung ein,
weil dank der in den letzten Jahren herbeigefiihrten Verbesserun-
gen selbst jene Pensionen, die wahrend des Jahres 1977 angefallen
sind, bereits am 1. Janner 1978 erh6ht werden. Die Renten aus der
Unfallversicherung werden im gleichen Ausmass erh6ht, wenn der
Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit vor dem 1. Janner 1977 oder
friher eingetreten ist. Handelt es sich jedoch um die erstmalige
Anpassung einer Unfallrente auf Grund der Pensionsdynamik, dann
wird sie mit dem halben Anpassungsfaktor vervielfacht, wenn der
Versicherungsfall im zweiten Halbjahr 1976 eingetreten ist. Unfall-
renten flir Arbeitsunfalle oder Berufskrankheiten, die zwischen dem
1. duli 1976 und dem 31. Dezember 1976 eingetreten sind, werden
daher am 1. Janner 1978 um 3,45 Prozent erh6ht. Diese Renten wer-
den am 1. Janner 1979 voll erhdht werden.
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Der Hilflosenzuschuss zu den Pensionen nach dem ASVG, dem
GSPVG und dem B-PVG wird im halben Ausmass der Pension,
mindestens aber im Betrag von 1608 Schilling, héchstens im Betrag
von 2207 Schilling monatlich gebithren. Der Kinderzuschuss wird
pro Kind mindestens 154 Schilling monatlich ausmachen. (100
Schilling entsprechen etwa Fr. 13.50.)

Die Ausgleichszulagen-Richtsatze werden sich nach einer wieder
zusatzlichen Erhéhung (insgesamt 8,11 Prozent) im Rahmen des
Kampfes gegen die Armut fiir Pensionsbezieher nach dem ASVG,
dem GSPVG und dem B-PVG auf die folgenden Betrage belaufen:

Fur Alters-, Invaliditats-, Berufsunfahigkeits-,
Erwerbsunfédhigkeitspensionisten sowie fiir

Bezieher von Witwen(Witwer)pensionen .... auf 3092 Schiliing
fur einfache Waisen bis zum 24, Lebensjahr . auf 1155 Schilling
fur einfache Waisen ab dem 24. Lebensjahr . auf 2051 Schilling
fir Doppelwaisen bis zum 24. Lebensjahr ... auf 1735 Schilling
fir Doppelwaisen ab dem 24. Lebensjahr ... auf 3092 Schilling

Der Richtsatz erhoht sich fiir jedes Kind des Pensionsbeziehers um
332 Schilling, wenn das Nettoeinkommen des Kindes nicht héher ist
als 1155 Schilling monatlich. Der Ehepaar-Richtsatz belauft sich ab
1. Janner 1978 auf 4422 Schilling.

Die bei der Anwendung der Ruhensbestimmungen in Betracht
kommenden Betrage werden ebenfalls um 6,9 Prozent erhdht. So
wird der Freibetrag, bis zu dem ein Erwerbseinkommen erzielt wer-
den kann, ohne dass ein teilweises Pensionsruhen eintritt, ab 1. Jan-
ner 1978 nun 4542 Schilling monatlich ausmachen. Ein Ruhen wird
ferner dann nicht in Betracht kommen, wenn die Summe aus Pen-
sion und Erwerbseinkommen den Betrag von 7811 Schilling im
Monat nicht Gbersteigt.

Der Mindest-Bestattungskostenbeitrag aus der Krankenversiche-
rung der ASVG-Pensionisten und aus der Unfallversicherung wird
ebenfalls erh6ht und im Betrag des Eineinhalbfachen des Ausgleichs-
zulagen-Richtsatzes, somit in der H6he von 4638 Schilling gebiihren.
Die Alterspension nach dem ASVG bei Vollendung des 65. Lebens-
jahres von Ménnern und des 60. Lebensjahres von Frauen wird ab
Jéanner 1978 auch dann in Anspruch genommen werden kénnen,
wenn das Beschéftigungsverhéltnis zwar nicht gelést ist, das Ein-
kommen aus dieser Beschéftigung aber den Betrag von monatlich
2435 Schilling nicht Gbersteigt.

Die vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer, die
grundsatzlich wegféllt, wenn eine Erwerbstatigkeit aufgenommen
wird, kann dennoch weiter bezogen werden, wenn das Einkommen
aus der Beschéftigung den Betrag von monatlich 2435 Schilling nicht
Ubersteigt.
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Schliesslich werden auch die Aufwertungsfaktoren um 6,9 Prozent
erhoht. Sie dienen dazu, bei Neuzuerkennungen von Pensionen die
Einkiinfte aus der Vergangenheit bei der Berechnung der Bemes-
sungsgrundlage entsprechend zu erhéhen.

Am 1. Janner 1978 wird auch die Héchstbeitragsgrundlage in der
Pensions- und in der Unfallversicherung nach dem ASVG auf
16 800 Schilling monatlich steigen. Das entspricht einer téglichen
Héchstbeitragsgrundlage von 560 Schilling. In der Krankenversiche-
rung nach dem ASVG wird die Héchstbeitragsgrundlagc_a_ taglich
420 Schilling, monatlick. 12 600 Schilling ausmachen. Ahnliche
Massnahmen erfolgen auch im Bereich der Sozialversicherung der
Gewerbetreibenden und der Bauern.

Wie die neuerliche ausserordentliche Erhéhung der kleinsten Pen-
sionen beweist, wird der Kampf um sozialen Fortschritt und gegen die
Armut auch in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten fortgesetzt. Dafiir
sorgt die Regierung Kreisky, unterstiitzt vom Osterreichischen Ge-
werkschaftsbund, dessen fritherer sozialpolitischer Referent, Dr.
Gerhard Weissenberg, ja Osterreichs Bundesminister fiir soziale
Verwaltung ist.

28



	Neuerungen in der österreichischen Pensionsversicherung

